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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie definiert sie eine „Großstadt“?

2. Sind dieser Definition zufolge die Städte Freiburg im Breisgau, Heidelberg,
Ulm, Heilbronn, Pforzheim und Reutlingen Großstädte?

3. Wird in allen durch sie geführten Ministerien eine einheitliche Definition von
„Großstadt“ verwendet?

4. Falls nein, weshalb nicht?

5. Wie stellen sich die jährlichen Zu- und Abwanderungssalden von Menschen
mit Flucht- und/oder Migrationshintergrund in den baden-württembergischen
Großstädten mit Ausnahme von Stuttgart, Karlsruhe und Mannheim innerhalb
der letzten vier Jahre dar, die den Kommunen nicht zugewiesen wurden (in ab-
soluten Zahlen, im prozentualen Verhältnis zur Einwohnerzahl der Stadt sowie
aufgeschlüsselt nach Herkunftsland)? 

07. 12. 2017

Dr. Rülke FDP/DVP

Kleine Anfrage

des Abg. Dr. Hans-Ulrich Rülke FDP/DVP

und

Antwort

des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration

Definition von „Großstadt“
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A n t w o r t

Mit Schreiben vom 4. Januar 2018 Nr. 4-135/0 beantwortet das Ministerium für
Inneres, Digitalisierung und Migration die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Wie definiert sie eine „Großstadt“?
2. Sind dieser Definition zufolge die Städte Freiburg im Breisgau, Heidelberg,

Ulm, Heilbronn, Pforzheim und Reutlingen Großstädte?
3. Wird in allen durch sie geführten Ministerien eine einheitliche Definition von

„Großstadt“ verwendet?
4. Falls nein, weshalb nicht?

Zu 1. bis 4.:

Es gibt keine gesetzliche Definition des Begriffes „Großstadt“. Das Statistische
Landesamt hat auf Nachfrage mitgeteilt, dass es üblich sei, bei Städten ab einer
Einwohnerzahl von 100.000 von Großstädten auszugehen. Das Bundesinstitut für
Bau-, Stadt- und Raumforschung definiert Gemeinden eines Gemeindeverbandes
oder Einheitsgemeinden mit mindestens 100.000 Einwohnern als Großstädte und
unterscheidet weiter in große Großstädte (mind. 500.000 Einwohner) und kleinere
Großstädte (weniger als 500.000 Einwohner). Derzeit können danach neben Stutt-
gart, Mannheim und Karlsruhe auch die Städte Freiburg im Breisgau, Heidelberg,
Ulm, Heilbronn, Pforzheim und Reutlingen dieser Kategorie zugeordnet werden.

5. Wie stellen sich die jährlichen Zu- und Abwanderungssalden von Menschen mit
Flucht- und/oder Migrationshintergrund in den baden-württembergischen
Großstädten mit Ausnahme von Stuttgart, Karlsruhe und Mannheim innerhalb
der letzten vier Jahre dar, die den Kommunen nicht zugewiesen wurden (in ab-
soluten Zahlen, im prozentualen Verhältnis zur Einwohnerzahl der Stadt sowie
aufgeschlüsselt nach Herkunftsland)? 

Zu 5.:

Der Landesregierung liegen keine Zahlen in der angefragten Differenzierung vor.

Auf Menschen mit Fluchthintergrund bezogen, ergeben sich aus einer vom Statis -
tischen Bundesamt veröffentlichten Studie die in der folgenden Tabelle darge-
stellten Zahlen. (Quelle „Bevölkerung und Erwerbstätigkeit“, Statistisches Bun-
desamt [Destatis], Fachserie 1, Reihe 2.4, 2. November 2017). In Bezug auf den
Stichtag 31. Dezember 2015 heißt es dort, dass es im Zuge der vermehrten Zu-
wanderung von Schutzsuchenden in den Jahren 2015 und 2016 zu Qualitätspro-
blemen im Ausländerzentralregister kam. Bei den Daten zum Stand 31. Dezember
2015 wurde in Anbetracht der Datenqualität von einer Veröffentlichung von Zah-
len zu Schutz suchenden durch das Statistische Bundesamt abgesehen. Dies ist der
Grund, weshalb zum 31. Dezember 2015 lediglich die Einwohnerzahlen angege-
ben wurden.
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Quelle: Einwohnerzahlen: Statistisches Landesamt, im Übrigen: „Bevölkerung und Erwerbstätig-
keit“, Statistisches Bundesamt (Destatis), Fachserie 1, Reihe 2.4, 2. November 2017. 

Die kreisangehörige Stadt Reutlingen ist in der Studie des Statistischen Bundes-
amtes nicht gesondert aufgeführt.

Der in der Studie des Statistischen Bundesamtes verwendete Begriff der Schutz-
suchenden umfasst Ausländer, die sich unter Berufung auf humanitäre Gründe in
Deutschland aufhalten. Hierunter fallen Ausländer mit offenem Schutzstatus
(Asyl bewerber), Ausländer mit anerkanntem Schutzstatus (anerkannte Schutzbe-
rechtigte mit einem Aufenthaltstitel) sowie Ausländer mit abgelehntem Schutzsta-
tus (vollziehbar Ausreisepflichtige, die sich nach Ablehnung ihres Asylantrages
oder nach Verlust ihres humanitären Aufenthaltstitels in Deutschland aufhalten).
Zur ausländischen Bevölkerung zählen alle Personen, die nicht Deutsche im Sin-
ne des Art. 116 Abs. 1 GG sind, d. h. nicht die deutsche Staatsangehörigkeit be -
sitzen. Zu ihnen gehören auch die Staatenlosen und die Personen mit ungeklärter
Staatsangehörigkeit. Die Zahlen differenzieren nicht danach, ob die Ausländer ei-
ner Kommune zugewiesen wurden oder nicht.



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 3127

4

Die Wanderungsbewegungen der jeweiligen Städte lassen sich den folgenden Ta-
bellen entnehmen:
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Inzwischen liegen auch die Zahlen für das Berichtsjahr 2016 vor und lassen sich
folgender Tabelle entnehmen:

Quelle: Statistisches Landesamt, Auswertung der Wanderungsstatistik.

Da zum Zeitpunkt der Beantwortung des Antrags LT-Drs. 16/2931 die Zahlen aus
2016 für die drei größten Städte des Landes noch nicht vorlagen, wurden diese
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Angaben ebenfalls in die Tabelle aufgenommen. Die Hauptherkunftsländer der
Asylsuchenden im Jahr 2017 waren die Länder Syrien, Irak und Afghanistan
(Quelle: BAMF, Aktuelle Zahlen zu Asyl). Die Auswertung des Statistischen
Landesamtes bezieht sich aber nicht auf Herkunftsländer, sondern auf Staatsan-
gehörigkeiten. Sie enthält sowohl Ausländer, die sich aus Asylgründen hier auf-
halten, aber auch Ausländer, die sich aus anderen Gründen in Deutschland aufhal-
ten.

In Vertretung

Jäger 

Staatssekretär
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